
zu Punkt  1: Der Bürgermeister begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit 

fest. GR Oberlechner (Die Grünen Waldenstein) bringt einen 

Dringlichkeitsantrag bezüglich „Vollausbau der Franz-Josefs-Bahn“ ein. 

Dieser Dringlichkeitsantrag liegt dem Protokoll bei.  

 Der Dringlichkeitsantrag wurde mehrheitlich abgelehnt. 

 Abstimmungsergebnis: 16 Stimmen dagegen, 1 Stimmen dafür-GR 

Oberlechner und 1 Stimmenthaltung GR Pauer.    

zu Punkt  2: Gegen das per E-Mail am 24.06.2021 übermittelte Protokoll der 

Gemeinderatssitzung vom 22.06.2021 werden keine Einwendungen erhoben.   

zu Punkt  3:  Der Bürgermeister erteilt dem Vorsitzenden des  Prüfausschusses Herrn GR 

Haumer Johann das Wort. GR Haumer Johann bringt dem Gemeinderat den 

Bericht über das Ergebnis der letzten Prüfung vom 14.09.2021 zur Kenntnis. 

Es wurden keine Mängel festgestellt.         

zu Punkt  4: Für die Vergabe der Prüfmaßnahmen der wiederkehrenden TV-Untersuchung 

des Kanals wurde durch unseren Zivilingenieur Fa. Hydroingenieure folgende 

Angebote eingeholt.  

  Rohrnetzprofis Prüfservice GmbH €   85.791,70 (excl. USt) 

 Strabag AG    €   92.957,08 (excl. USt) 

 Quabus GmbH   € 106.331,23 (excl. USt) 

 Swietelsky AG   € 114.357,25 (excl. USt) 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge die 

Auftragsvergabe bezüglich Prüfmaßnahmen der wiederkehrenden TV-

Untersuchung des Kanals an die Bestbieterfirma Rohrnetzprofis Prüfservice 

GmbH, laut deren Angebot, beschließen. 

   Beschluss: Der Antrag wird angenommen 

   Abstimmungsergebnis: einstimmig 

zu Punkt  5: Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und 

Tourismus vertreten durch die Kommunalkredit Public Consulting GmbH, hat 

die Zusicherung der Förderung für die Wasserversorgungsanlage 

Siedlungserweiterung Nordost in Albrechts (BA 9) in der Höhe von  

€ 5.100,- übermittelt.    

Diesbezüglich muss der Gemeinderat die Annahmeerklärungen beschließen.   

   Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge die 

Annahmeerklärung vom Bund für die WVA BA 9, wie oben beschrieben, 

beschließen 

   Beschluss: Der Antrag wird angenommen 

   Abstimmungsergebnis: einstimmig 

zu Punkt  6: Für die Widmung und Entwidmung als Gemeindestraße laut Teilungsplan GZ: 

3711/21(KG: Klein-Ruprechts) ist folgender Beschluss durch den Gemeinderat 

zu fassen:  

Die im Teilungsplan der Vermessungskanzlei Dr. Döller Vermessung ZT 

GmbH, Raiffeisenpromenade 2/1/8, 3830 Waidhofen an der Thaya vom 

10.05.2021, GZ. 3711/21, welcher im Gemeindeamt zur Einsicht aufliegt, mit 

"1" bezeichnete Trennfläche des Grundstückes 39/2, vorgetragen ob der 

Liegenschaft EZ. 83 im Grundbuch der KG. Klein-Ruprechts im Ausmaß laut 

Katasterstand von 108 m2, mit "5" bezeichnete Trennfläche des Grundstückes 

39/2, vorgetragen ob der Liegenschaft EZ. 83 im Grundbuch der KG. Klein-

Ruprechts im Ausmaß laut Katasterstand von 53 m2, mit "4" bezeichnete 

Trennfläche des Grundstückes 39/5, vorgetragen ob der Liegenschaft EZ. 49 

im Grundbuch der KG. Klein-Ruprechts im Ausmaß laut Katasterstand von 1 

m2 werden als Gemeindestraße dem öffentlichen Verkehr gewidmet bzw. die 



mit "3" bezeichnete Trennfläche des Grundstückes 964/1, vorgetragen ob der 

Liegenschaft EZ. 45 im Grundbuch der KG. Klein-Ruprechts im Ausmaß laut 

Katasterstand von 4 m2 dem öffentlichen Verkehr entwidmet und sind somit 

die Voraussetzungen des § 4 Z. 3 lit. b) NÖ Straßengesetz erfüllt. 

Dieser Beschluss ist durch zwei Wochen an der Amtstafel anzuschlagen. 

   Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge den oben 

angeführten Beschluss bezüglich Widmung und Entwidmung als 

Gemeindestraße laut Teilungsplan GZ: 3711/21,(KG: Klein-Ruprechts) 

beschließen. 

   Beschluss: Der Antrag wird angenommen 

   Abstimmungsergebnis: einstimmig.       

zu Punkt  7:  Das Grundstück Nr. 2200/11 in der KG: Albrechts (öffentliches Gut) liegt vor 

der Liegenschaft 3961 Albrechts 26 und wird nicht mehr benötigt. Deshalb soll 

dieses Grundstück im Ausmaß von 236 m2 an den Liegenschaftseigentümer 

der Liegenschaft 3961 Albrechts 26 Herrn Großauer Franz um  € 1,-/m2 

verkauft werden. 

 Für die Entwidmung dieses Grundstückes als Gemeindestraße ist folgender 

Beschluss durch den Gemeinderat zu fassen: 

Das Grundstück Nr. 2200/11, vorgetragen ob der Liegenschaft EZ. 159 im 

Grundbuch der KG. Albrechts im Ausmaß laut Katasterstand von 236 m2, wird 

als Gemeindestraße dem öffentlichen Verkehr entwidmet und sind somit die 

Voraussetzungen des § 4 Z. 3 lit. b) NÖ Straßengesetz erfüllt. 

Dieser Beschluss ist durch zwei Wochen an der Amtstafel anzuschlagen. 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge den Verkauf des 

nicht mehr benötigten Grundstückes Nr. 2200/11 und die Entwidmung als 

Gemeindestraße, wie oben beschrieben, beschließen. 

   Beschluss: Der Antrag wird angenommen 

   Abstimmungsergebnis: einstimmig 

zu Punkt  8: Nach einem Jahr coronabedingter Pause soll wieder ein Seniorenausflug 

durchgeführt werden. Die Buskosten sollen von der Gemeinde Waldenstein 

übernommen werden.    

   Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge die Übernahme der 

Buskosten für den Seniorenausflug beschließen.  

   Beschluss: Der Antrag wird angenommen 

   Abstimmungsergebnis: einstimmig        

zu Punkt  9: Vor ca. 25 Jahren wurden für alle Feuerwehren mit finanzieller Unterstützung 

der Gemeinde neue Feuerwehrhelme angeschafft. Diese Helme haben ein 

Ablaufdatum und werden durch die Feuerwehren sukzessive durch neue 

ersetzt. Die freiwillige Feuerwehr Albrechts hat 20 neue Feuerwehrhelme zu 

einem Stückpreis von € 225,- angekauft und ersucht die Gemeinde Waldenstein 

um finanzielle Unterstützung. Für jeden neuen Feuerwehrhelm der durch die 

Feuerwehren angeschafft wurde oder wird, soll ein Beitrag von € 100,-/Helm 

durch die Gemeinde geleistet werden.   

   Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge die finanzielle 

Unterstützung für den Feuerwehrhelmankauf, wie oben beschrieben, 

beschließen.  

   Beschluss: Der Antrag wird angenommen 

   Abstimmungsergebnis: einstimmig.       

 

 

 



zu Punkt 10:  

Der Gemeinderat der Gemeinde Waldenstein hat am 31.03.2021 die 8.Änderung des örtlichen 

Raumordnungsprogrammes beschlossen, welche am 17.08.2021 in Kraft getreten ist. Dabei 

wurden auch die Bedingungen für die Freigabe der Aufschließungszone BW-A14 festgelegt. 

 

Für das Bauland-Wohngebiet-Aufschließungszone 14 (BW-A14) in der KG. Waldenstein 

gelten demnach folgende Vorgaben: 

 

- Die Erstellung eines Teilungsplanentwurfes in Abstimmung mit der Gemeinde 

Waldenstein und dem Grundeigentümer, der eine ökonomische Bebauung (mind. 

sechs Bauplätze) des Baulandes ermöglicht. 

 

Für die Bauland-Wohngebiet-Aufschließungszone liegt mittlerweile ein Teilungsplanentwurf 

(DI Weißenböck-Morawek, Gz.: 9781) vor, welcher die Schaffung von 6 Bauplätzen vorsieht.  

 

Nunmehr ist vorgesehen, die gegenständliche Aufschließungszone zur Gänze freizugeben. Im 

Südwesten soll zukünftig ein Transformator errichtet werden, daher soll dieser Bereich im 

Zuge der Freigabe als öffentliche Verkehrsfläche festgelegt werden. Die dementsprechende 

Plandarstellung liegt den Gemeinderatsbeschlussunterlagen bei.  

 

Somit ist die Freigabebedingung für die Freigabe der Bauland-Wohngebiet-

Aufschließungszone 14 (BW-A14) erfüllt. 

 

Für die Freigabe der Bauland-Wohngebiet-Aufschließungszone 14 (BW-A14), KG 

Waldenstein ist folgende Verordnung durch den Gemeinderat zu beschließen: 

 
§ 1 Auf Grund des § 16 Abs. 4 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014,  

LGBl. 3/2015 i.d.g.F., wird die im Flächenwidmungsplan im 

Bereich der KG. Waldenstein ausgewiesene Bauland-

Wohngebiet-Aufschließungszone 14 (BW-A14) zur Gänze zur 

Bebauung freigegeben. 

 

§ 2 Die Voraussetzungen für die Freigabe dieser 

Aufschließungszone, die bei der Sitzung des Gemeinderates 

am 31.03.2021 festgelegt wurde, nämlich: 

 

 BW-A14:  

Die Erstellung eines Teilungsplanentwurfes in Abstimmung 

mit der Gemeinde Waldenstein und dem Grundeigentümer, der 

eine ökonomische Bebauung (mind. sechs Bauplätze) des 

Baulandes ermöglicht 

 

sind erfüllt. 

 

§ 3 Diese Verordnung tritt nach ihrer Kundmachung mit dem auf 

den Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag 

in Kraft. 

  

   Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge die Freigabe der 

Aufschließungszone BW-A14, KG Waldenstein und die diesbezügliche 

Verordnung beschließen.  

   Beschluss: Der Antrag wird angenommen 

   Abstimmungsergebnis: einstimmig 



zu Punkt 11: Für die beabsichtigte Gründung einer Energiegemeinschaft soll ein Vertrag 

über Beratungsleistungen mit der Energie Zukunft Niederösterreich GmbH 

abgeschlossen werden. Das Beratungshonorar beläuft sich auf € 3.000,-.   

   Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge den Vertrag über 

Beratungsleistungen mit der Energie Zukunft Niederösterreich GmbH 

(Beratungshonorar € 3.000,-) beschließen.  

   Beschluss: Der Antrag wird angenommen 

   Abstimmungsergebnis: einstimmig 

zu Punkt 12:    nicht öffentlicher Tagesordnungspunkt 

 

 

 

      

Der Herr Bürgermeister schließt um 18.35 Uhr die Sitzung. 

 








